Zeitschrift: Wasser Energie Luft = Eau énergie air = Acqua energia aria
Herausgeber: Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband

Band: 81 (1989)

Heft: 6

Artikel: 9. Bewasserungssymposium

Autor: Sierotzki, Knut

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-940485

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-940485
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Verhinderung mit Bundesgeldern

(SWV) —Der Versuch, allgemeine Bundesmittel fur solche
Entschadigungen freizugeben, misste an sachgerechte,
strenge Voraussetzungen gebunden werden. Kommt
namlich eine Kantonsregierung nach Abwagung aller Fir
und Wider zum Schluss, eine Konzession zum Bau einer
Wasserkraftanlage sei zu erteilen, soll nicht mit Bundes-
geldern ein solcher Bau verhindert werden kénnen. Das
ganze Konzessionsverfahren wirde in Frage gestellt
durch ein absolutes Ubergewicht der Landschafts- und
Naturschutzinteressen gegeniber allen andern Belangen
wie Energieversorgung und Volkswirtschaft. Auf die Was-
serkraft, eine erneuerbare, einheimische, umweltfreundli-
che Energiequelle, soll nicht ohne Not verzichtet werden.
Die bestehenden Rechtsgrundlagen (Natur- und Heimat-
schutzgesetz, Enteignungsgesetz) gewahrleisten schon
heute einen ausreichenden Schutz der Natur und des hei-
matlichen Landschaftsbildes. Der heute zur Diskussion
stehende Vorschlag, nach dem der freiwillige Verzicht auf
Wassernutzungen finanziell unterstiitzt werden soll, ist
aus energiepolitischen und volkswirtschaftlichen Griin-
den abzulehnen. Er wiirde zudem zu stossenden, mit un-
serer Rechtsordnung unvereinbaren Rechtsungleich-

Pas de politique d’obstruction
a l'aide des moyens financiers
de la Confédération

(SWV) — La tentative de libérer des moyens financiers
généraux de la Confédération pour de telles indemnisa-
tions devrait étre liée a des conditions aussi séveres que
radicales. En effet, au cas ou, aprés avoir pesé le pour et
le contre, un gouvernement cantonal déciderait d’ac-
corder I'autorisation de construire une centrale hydrau-
lique, I'octroi de moyens financiers de la Confédération
ne devrait en aucun cas pouvoir ensuite'en empécher la
réalisation. Une préférence absolue accordée aux inté-
réts du paysage et de la protection de la nature plutot
qgu’a ceux de I'approvisionnement en énergie et de
I’économie nationale remettrait la procédure de con-
cession tout entiere en question. On ne peut renoncer
sans autre a la force hydraulique, source d’énergie re-
nouvelable, indigéne et respectant I’environnement. Les
bases légales actuelles (loi sur la protection de la nature
et du paysage, loi sur I’expropriation) accordent déja
maintenant une protection suffisante a la nature et au
paysage. 13juin 1989

heiten flhren. 13. Juni 1989

9. Bewdasserungssymposium

Am 13. und 14. April fand im Rahmen des Kongresses
«Wasser Berlin '89» das 9. Bewasserungssymposium des
DVWK in Berlin statt. Es wurde das Thema «Situationsan-
gepasstes Management in Bewasserungsanlagen» behan-
delt. Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Nationalkomitee des ICID, der Gesellschaft fir tech-
nische Zusammenarbeit (gtz) und der Deutschen landwirt-
schaftlichen Gesellschaft (DLG) durchgefiihrt.

Im ersten Sachbereich, welchen man unter dem sinnigen
Titel «Einflihrung» zusammenfasste, wurden vor allem die
grundsatzlichen Bediirfnisse eines verbesserten Bewasse-
rungsmanagements behandelt. Es wurden die Bedurfnisse
nach verbesserten Methoden zur Steigerung der landwirt-
schaftlichen Produktion herausgehoben, da die weltweite
Per-capita-Produktion der Landwirtschaft um zirka 1 Pro-
zent pro Jahr sinkt. Dies kann nur durch eine grossere Wirk-
samkeit der Bewasserungsanlagen geschehen, da eine
namhafte Ausweitung der Flachen in absehbarer Zeit nicht
moglich scheint. Weiter wurden das Fehlen von grundle-
genden Daten wie Input-Output-Gleichgewicht und die viel-
fach rudimentaren Managementmethoden erwéhnt, die
nicht einmal eine Zusammenfassung von konstruktivem
und landwirtschaftlichem Teil der Projekte ermdglichen,
Wwelche auch oft sogar verschiedene geographische Be-
grenzung aufweisen.

Das zweite Sachgebiet behandelte das situationsgerechte
Bewasserungsmanagement; vor allem wurde hervorgeho-
ben, dass ein erfolgreiches Management sehr stark den
Speziellen lokalen Verhaltnissen angepasst werden muss.
Es ist sehr schwer, allgemein anwendbare Management-
regeln aufzuzeigen. Sie sollten an die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und deren permanente Wandlung
anknipfen, und dafir typische Losungsansatze missten
€ntwickelt werden. So wurde darauf hingewiesen, dass
auch in Deutschland Anzeichen einer Managementskrise
bestehen, da sich in den letzten 20 Jahren die gesellschaft-
lichen Zielvorstellungen in Richtung einer 6kologischen

Denkweise gewandelt haben, dies aber sehr schwer in den
Bewasserungsprojekten umzusetzen ist.
Im dritten Sachgebiet wurde tber Planung und Kontrolle
diskutiert. Erwdhnt wurde vor allem, dass sorgféltige Vor-
abklarungen sozialer, 6konomischer und politischer Ge-
sichtspunkte, die vielfach noch eine untergeordnete Rolle
spielen, unbedingt notwendig sind.
Ebenso wurden Bemerkungen tber den benétigten Ausbil-
dungsstand der Betreiber und Benutzer gedussert. Mit zu-
nehmender Komplexitat einer Anlage ist ein vergrosserter
Ausbildungsstand der Betreiber erforderlich, und die Mog-
lichkeiten der bauerlichen Partizipation sinken. So macht
sich in Dritte-Welt-Landern heute noch vielfach die Abwan-
derung der Bewédsserungsexperten am Ende der Kolonial-
zeitin einer Lucke zwischen bendtigtem und aktuellem Wis-
sensstand der Betreiber negativ bemerkbar.
Zur Organisation und Partizipation wurde die Ansicht ge-
aussert, dass vielfach bei den Eingriffen zur Einrichtung
einer neuen Bewdsserungsanlage und der Neuverteilung
der Wasser- und Landrechte die alten Rechte verschiede-
ner gesellschaftlicher Gruppen, wie zum Beispiel Vieh-
zuchter, Frauen, Pachter usw., nicht berticksichtigt werden.
Gerade die Dualitdt von alten Rechten und modernem
Staatsrecht wird nicht berlicksichtigt oder kann nicht be-
ricksichtigt werden. Das moderne Recht, nach dem die Re-
gierungsadministrationen arbeiten, wird vielfach von der
Landbevdlkerung einfach ignoriert. Bei der Einrichtung von
neuen Anlagen ist somit ein Konflikt fast unausweichlich.
Bei solchen Konflikten fallen dann fast immer die schwa-
cheren Parteien zwischen die Stiihle. So ist zum Beispiel die
soziale und 6konomische Stellung der Frau nach Abschluss
vieler Projekte geringer als fruher, da die Landrechte lber
das verbesserte Land dem Mann ubertragen werden. In
Afrika sind aber die europédischen Begriffe von ehelicher
Zugewinnsgemeinschaft nicht anwendbar, und der Unter-
halt der Familie kann von den benachteiligten Mitgliedern
nicht eingeklagt werden. Die Abdrucke séamtlicher Referate
sind im «DVWK Bulletin» Nr. 16 enthalten.

Knut Sierotzki, Zirich

“Wasser, energie, luft — eau, énergie, air»

81. Jahrgang, 1989, Heft 6, CH-5401 Baden




	9. Bewässerungssymposium

